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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[aufgrund des Berichts des Ersten Ausschusses
(A/51/566/Add.1)]

51/37. Verbot der Entwicklung und Herstellung neuer Arten von Massenvernich-
tungswaffen sowie neuer derartiger Waffensysteme: Bericht der Abrüstungs-
konferenz

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das Verbot der Entwicklung und
Herstellung neuer Arten von Massenvernichtungswaffen sowie neuer derartiger Waffen-
systeme,

Kenntnis nehmend von Ziffer 77 des Schlußdokuments der zehnten Sondertagung der
Generalversammlung1,

entschlossen, die Entstehung neuer Arten von Massenvernichtungswaffen zu verhüten,
die in ihren Merkmalen von der Zerstörungswirkung her denjenigen Massenvernichtungswaf-
fen vergleichbar sind, die in der von den Vereinten Nationen 1948 beschlossenen Definition
der Massenvernichtungswaffen2 erfaßt sind,

                                                       

     1Resolution S-10/2.

     2Die Definition wurde von der Kommission für konventionelle Rüstung beschlossen (siehe S/C.3/32/Rev.1).
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feststellend, daß die Abrüstungskonferenz auf ihren Tagungen 1994, 1995 und 1996 den
Punkt "Neue Arten von Massenvernichtungswaffen und neue derartige Waffensysteme:
radiologische Waffen" behandelt hat,

sowie feststellend, daß es erstrebenswert ist, diese Frage nach Bedarf weiterzuverfolgen,

1. erklärt erneut, daß wirksame Maßnahmen ergriffen werden sollen, um die
Entstehung neuer Arten von Massenvernichtungswaffen zu verhindern;

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, die Frage unbeschadet der weiteren Überprüfung
ihrer Tagesordnung nach Bedarf weiterzuverfolgen, mit dem Ziel, erforderlichenfalls
Empfehlungen zur Führung konkreter Verhandlungen über bestimmte Arten derartiger Waffen
abzugeben;

3. fordert alle Staaten auf, etwaige Empfehlungen der Abrüstungskonferenz sofort
nach ihrer Abgabe wohlwollend zu prüfen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskonferenz alle Dokumente zuzuleiten,
welche die Behandlung dieses Punktes auf der einundfünfzigsten Tagung der Generalversam-
mlung betreffen;

5. ersucht die Abrüstungskonferenz, in ihren Jahresberichten an die Generalver-
sammlung über die Ergebnisse einer etwaigen Behandlung dieser Frage Bericht zu erstatten;

6. beschließt, den Punkt "Verbot der Entwicklung und Herstellung neuer Arten von
Massenvernichtungswaffen sowie neuer derartiger Waffensysteme: Bericht der Abrüs-
tungskonferenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.
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